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INHALTSVERZEICHNIS

Ausschankwagen
Kühlhänger
Schank- und Ablagetheken
Durchlaufkühler und Premixanlagen
Durchlaufkühler (ein- und zweileitig)
Premixanlagen
Oberthekenkühler
Glühweindurchlauferhitzer/ -kocher
Gefriertruhen
Stehtische
Biertischgarnituren
Gläser | Becher | Tassen



AUSSCHANKWAGEN

WERNESGRÜNER 
MEI-KK 73
1800 kg
4-leitig
mit Kühlzelle
nach 4 Seiten öffnend
je 1 Zapfhahn auf den Längsseiten, je 2-leitig
Stromversorgung: 220V
Aufbau fahrbereit: 4,70m x 2,00m
Aufbaufläche offen: 5,70m x 4,40m
Wasseranschluss: Bajonett (Zulauf ½’; Ablauf ¾’)
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FELDSCHLÖSSCHEN 1 
RG-KK 135 
1800 kg
4-leitig
ohne Kühlzelle
nach 4 Seiten öffnend
Schanktresen zentral mit 2 Waschbecken
Zentralstromversorgung: 220V
Aufbau fahrbereit: 6,00m x 2,60m x 2,80m
Aufbaufläche offen: 6,60m x 6,50m
Wasseranschluss: Bajonett (Zulauf ½’; Ablauf ¾’)
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FELDSCHLÖSSCHEN 2 
RG-KK 139 
2600 kg
4-leitig
mit großer Kühlzelle 
nach 4 Seiten öffnend
Schanktresen zentral
Zentralstromversorgung: 220V
Aufbau fahrbereit: 6,00m x 2,60m x 2,80m
Aufbaufläche offen: 6,60m x 6,50m
Wasseranschluss: Bajonett (Zulauf ½’; Ablauf ¾’)
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RADEBERGER 
RG – KK – 136
1600 kg
4-leitig + zusätzlich 4 Premix-Hähne
Kleine Kühlzelle (Unterbau)
nach 4 Seiten öffnend
Schanktresen beidseitig mit 3 Waschbecken
Zentralstromversorgung 220V
Aufbau fahrbereit: 5,90m x 2,50m x 2,80m
Aufbaufläche offen: 6,60m x 6,50m
Wasseranschluss: Bajonett (Zulauf ½’; Ablauf ¾’)
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ELBLANDGOLD 
MEI-KK 143
1800 kg
4-leitig
mit Kühlzelle
nach 4 Seiten öffnend
Schanktresen zentral
Zentralstromversorgung: 220V
Aufbau fahrbereit: 5,40m x 2,40m x 2,70m
Aufbau offen: 6,30m x 6,30m
Wasseranschluss: Bajonett (Zulauf ½’; Ablauf ¾’)
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K+K AUSSCHANKWAGEN NEUTRAL 
RG – KK - 21
4-leitig
Ohne Kühlzelle
nach 4 Seiten öffnend
je 2 Zapfhähne an den Längsseiten
Stromversorgung: 220V
Aufbau fahrbereit: 5,20m x 2,40m
Aufbaufläche offen: 6,00m x 6,50m
Wasseranschluss: Bajonett (Zulauf ½’; Ablauf ¾’)
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UR-KROSTITZER
RIE-KK-11
2410 kg
4-leitig, Mittelthekenblock
2 Einzelbecken inkl. Tropfblech
mit Kühlzelle
nach 4 Seiten öffnend
Zentralstromversorgung: 230 Volt / 16 A
Aufbau fahrbereit: 6,75 m x 2,55 m x 2,95 m
Wasseranschluss: Bajonett-Verschlüsse
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UR-KROSTITZER OHNE KÜHLZELLE
RIE-KK-35
2000 kg
4-leitig, Mittelthekenblock
2 Einzelbecken
ohne Kühlzelle
nach 4 Seiten öffnend
Zentralstromversorgung: 230 Volt / 16 A
Wasseranschluss: Bajonett-Verschlüsse
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KROMBACHER 
RIE-KK-161
2430 kg Leermasse
4-leitig, Mittelthekenblock
2 Einzelbecken inkl. Tropfblech
mit Kühlzelle, Innenmaß 1,82 m x 1,10 m
nach 4 Seiten öffnend
Zentralstromversorgung: 230 Volt / 16 A
Aufbau fahrbereit: 6,55 m x 2,55 m x 3,20 m
Aufbau offen: 6,18 m x 7,60 m
Wasseranschluss: Bajonett-Verschlüsse

9



PAULANER
RG-KK-45
1800 kg
4-leitig
mit Kühlzelle
nach 4 Seiten öffnend
Zentralstromversorgung: 230 Volt
Aufbau fahrbereit: 6,20 m x 2,31 m x 3,10 m
Wasseranschluss: Bajonett-Verschlüsse
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PARTYANHÄNGER
RG-KK-12
1000 kg
2-leitig
mit 2 Kühlschränken
1 Einzelwaschbecken
nach 3 Seiten öffnend
Zentralstromversorgung: 220 V
Aufbau fahrbereit: 4,41 m x 2,15 m x 3,25 m
Wasseranschluss: Bajonett-Verschlüsse
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KÜHLANHÄNGER
Stromversorgung: 220V
Maße über alles (L/B/H): 5,20m/ 2,34m/ 2,66m
Maße innen (L/B/H): 3,45m/ 1,65m/ 2,00m
Zulässiges Gesamtgewicht: 2.600 kg
Nutzlast im Fahrbetrieb: 1.480 kg
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SCHANK- UND ABLAGETHEKEN
mit Wasserhahn
wahlweise mit oder ohne Spülbecken
Maße (B/H/T): 2,00m x 0,90m x 0,70m
Untertheken-Durchlaufkühler kann separat angemietet werden
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SCHANK- UND ABLAGETHEKEN
Biercase „Elblandgold”
1-leitig
mit Spülbecken
Maße (B/H/T): 1,00m x 1,15m x 0,65m
Untertheken-Durchlaufkühler kann separat angemietet werden
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DURCHLAUFKÜHLER- UND PREMIXANLAGEN
Durchlaufkühler
1- oder 2-leitig
Maße (B/H/T): 1,20m x 1,00m x 0,70m

Premixanlage
Durchlaufkühlung
Anschluss 220V
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GLÜHWEINERHITZER
13 l / Edelstahl

SONSTIGES
GLÜHWEINKOCHER
Anschluss 220V

SONSTIGES
STEHTISCH
Maße (L/B): 0,80m x 0,90m

BIERTISCHGARNITUR
Maße Tisch (L/B): 2,20m x 0,50m
Maße Bank (L/B): 2,20m x 0,25m
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SONSTIGES
MEHRWEGBECHER
SONSTIGES
KAFFEEMASCHINE Melitta
Thermoskanne 2,2 l
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SONSTIGES
GLÄSER * sind nur gespült, nicht poliert

Gläser Guinness 0,4 (6 St. / Karton)

Gläser Kilkenny 0,4 (6 St. / Karton)

Glas Tulpe Elblandgold 0,3 (6 Stk. / Karton)*

Glas Tulpe Elblandgold 0.4 (6 Stk. / Karton)*

Maßkrug 1,0 (15 Stk. / Stiege, gemischt)*

Seidel 0,4 (24 Stk. / Stiege)*

Seidel 0,5 (21 Stk. / Stiege)*

Glas Hefe Weißbier 0,5 Uni (24 Stk. / Stiege)*

Glas Rotwein 0,2 (24 Stk. / Stiege, Exclusiv)*

Glas Weißwein 0,2 (24 Stk. / Stiege, Exclusiv)*

Glas Sekt 0,2 (24 Stk. / Stiege, Exclusiv)*

Glas Sekt 0,1, (40 Stk. / Stiege, Standard)*

Glas Wein 0,2 (40 Stk. / Stiege, Standard)*
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SONSTIGES
GLÄSER * sind nur gespült, nicht poliert

Glas Aperol Sprizz 0,2 (24 Stk. / Stiege)*

Glas S&R Hugo 0,2 grün (24 Stk. / Stiege)*

Glas S&R Sprizzione 0,2 (24 Stk. / Stiege)*

Glas Cocktail Bauer (Tulpe) 0,3 (6 Stk. / Karton)

Glas Havanna Club 0,3 (24 Stk. / Stiege)*

Glas Longdrink Bauer 0,2 (40 Stk. / Stiege)*

Glas Longdrink Uni 0,2 (40 Stk. / Stiege)*

Glas Longdrink Uni 0,3 (40 Stk. / Stiege)*

Glas Selters 0,2 (6 St. / Karton)

Glas Schnaps 2cl/4 cl (40 Stk. / Stiege)*

Glas Ramazotti 0,02 / 0,04 l (40 Stk. / Stiege)*

Glas Whisky exklusiv (24 Stk. / Stiege)*

Glas Whisky Jameson (6 Stk. / Karton)*

Glas Vodka exklusiv, ohne Eichstrich (6 Stk. / Karton)
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Becher Canario/ Havanna 0,3 MW

Becher Coca-Cola 0,3 MW

Becher Hasseröder 0,4 MW

Becher Pepsi 0,3 MW

Becher Radeberger 0,4 MW

Tassen Glühwein 0,2l, K+K Logo (24 Stck. / Stiege)

Tassen Bauer, klar 0,2 l (24 Stck. / Stiege)

Tassen Jagertee 0,2 grün (Ton), (24 Stk. / Stiege)

* Abbildung ähnlich

TASSEN

SONSTIGES
MEHRWEGBECHER * Abbildung ähnlich



ZELT- UND TRIBÜNENVERLEIH
Verkauf, Vermietung und Montage von:
Tribünen
Festzelten
Zeltausstattungen
Podesten
anderen Sonderbauten
nähere Informationen unter:
www.kk-tribuenen.de
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. Allgemeines - Geltungsbereich
1. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen.
2. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es 
sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
2. Zustandekommen des Vertrags
Der Vertrag kommt mit Eingang des vom Kunden bestätigten Angebotes zustande.
3. Gebrauchsüberlassung an Dritte
Der Kunde ist weder zu einer Untervermietung noch zu einer sonstigen Gebrauchsüberlassung an Dritte berechtigt.
4. Mietdauer
Die Mietzeit beginnt mit der Auslieferung bzw. Bereitstellung am Lager zum vereinbarten Liefer- bzw. Abholtermin und endet mit der Rückgabe an 
das Lager, jedoch nicht vor Ablauf der vereinbarten Mietdauer. Die Mietdauer wird nach Tagen berechnet. Angefangene Tage zählen voll. Die 
Mindestmietdauer beträgt mindestens einen Tag.
1. Wird die vereinbarte Mietzeit ohne Einverständnis überschritten, so berechnen wir jeden weiteren Tag zum vollen Einsatz. Sofern durch die nicht 
vereinbarungsgemäße Rücklieferung dem Vermieter nachweislich Schaden entsteht, ist vom Mieter darüber hinaus Schadenersatz zu leisten.
2. Wird ein schriftlicher Auftrag vor Mietbeginn wieder storniert, berechnet K+K Getränkefachgroßhandel Krille GmbH & Co.KG eine 
Bearbeitungsgebühr und für die notwendige Vorbereitung der Mietgeräte/ Gegenstände. Die Ausfallentschädigung setzt sich wie folgt zusammen:
Stornierung bis 15 Tage vor Auftragsdurchführung 30% Ausfallentschädigung der Gesamtsumme 
Stornierung 14 - 8 Tage vor Auftragsdurchführung 70% Ausfallentschädigung der Gesamtsumme 
Stornierung ab 7 Tage vor Auftragsdurchführung 100% Ausfallentschädigung der Gesamtsumme.
3. Pandemie - Klausel: Falls eine Veranstaltung aufgrund der (Corona-) Pandemie nicht stattfinden kann, so darf der Mietvertrag bis 14 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn kostenfrei storniert werden. Für andere Gründe trifft dies nicht zu.
Die Gerätemiete wird auch dann fällig, wenn das oder die Geräte nicht im Einsatz und/oder nur in Bereitschaft war.
5. Preise
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt gelten unsere Preise ab Lager und pro Stück und Meter, zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. Für die Lieferung gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung.
6. Gefahrenübergang/ Erfüllungsort und Gerichtsstand
Die Gefahr geht mit Übergabe, bei Versendung mit Absendung des Mietmaterials auf den Kunden über.  Als Erfüllungsort wird, soweit zulässig, 
Dresden als Gerichtsstand vereinbart.
7. Überlassung und Rückgabe
Der Mieter hat sich auf Verlangen des Vermieters durch einen gültigen Personalausweis zu legitimieren. K+K Getränkefachgroßhandel Krille GmbH & 
Co.KG ist berechtigt, die Überlassung der Mietsache von der Zahlung eines angemessenen Mietvorschusses und einer Kaution abhängig zu 
machen. Der Kunde darf die Rückgabe der Mietsache nicht von der Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts abhängig machen. Die 
Mietsache ist nach Vertragsablauf ohne besondere Aufforderung K+K Getränkefachgroßhandel KrilleGmbH & Co.KG zurückzugeben und zwar in 
dem Zustand, in welchem sie der Kunde erhalten hat. Die Rückgabe muss zum vereinbarten Datum erfolgen. Überlassung und Rückgabe der 
Mietsache erfolgen jeweils in den Geschäftsräumen von K+K Getränkefachgroßhandel Krille GmbH & Co.KG.
8. Pflichten des Mieters
1. Der Mieter hat die Mietsache schonend zu behandeln und eventuelle Hinweise von K+K Getränkefachgroßhandel Krille GmbH & Co.KG in Bezug 
auf die Mietsache zu beachten.
2. Der Mieter ist verpflichtet, das in der Anlage zu diesem Mitvertrag bzw. im Angebot aufgelistete Equipment vor Beschädigung und Verlust, 
insbesondere vor Witterungseinflüssen und Diebstahl, zu schützen. Dies gilt insbesondere zwischen den Aufbau-, Probe-, Veranstaltungs- und 
Abbauzeiten.
3. Zeigt sich im Lauf der Mietzeit ein Mangel an der Mietsache, hat der Mieter den Mangel K+K Getränkefachgroßhandel Krille GmbH & Co.KG 
unverzüglich anzuzeigen.
4. Der Mieter hat die Eignung des Aufbauorts für die aufzustellenden Mietsachen sicherzustellen. Mehraufwendungen, die K+K 
Getränkefachgroßhandel Krille GmbH & Co.KG durch einen ungeeigneten Aufbauort entstehen, hat der Mieter zu tragen.
5. Der Mieter verpflichtet sich, die gemieteten Geräte ordnungsgemäß zu behandeln und nur von entsprechend fachlich eingewiesenem Personal 
transportieren, aufbauen und bedienen zu lassen. Unsere Anweisungen bezüglich der Mietgeräte sind zu befolgen. Der Transport erfolgt auf Gefahr 
des Kunden, es sei denn, dass wir die Lieferung mit eigenen Transportmitteln selbst vornehmen. Falls der Transport durch den Mieter geschieht, so 
ist dies nur mit einer gültigen Fahrerlaubnis und zulässigen Anhängelast des Fahrzeugs erlaubt.
6. Die Ausschankwagen werden nur in Verbindung mit dem Bezug von Getränkesortiment der Firma K&K verliehen.
7. Bei zugemieteten Schankwagen durch die Fa. K+K darf der Mieter ausschließlich Fassbiere zum Ausschank bringen. Das Verzapfen 
anderweitigerer Getränke, v.a. Süßgetränke wie Fassbrause, Cola etc. sowie weitere weinhaltige Getränke führt zur Verunreinigung der 
Bierleitungen. Die Kosten durch die Verunreingung werden zu 100% auf den Mieter umgelegt.
8. Zahlungsbedingungen
Sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart sind die Rechnungsbeträge sofort nach Erhalt der Rechnung zu bezahlen. Nach Ablauf dieser Frist 
kommt der Auftraggeber in Zahlungsverzug. Bei Zahlungsverzug ist K+K Getränkefachgroßhandel Krille GmbH & Co.KG berechtigt, gegenüber dem 
Auftraggeber Verzugszinsen in Höhe von mindestens 5% über dem jeweils gültigem Basiszinssatz zu berechnen.
9. Schäden
Für alle Schäden an unserem Material, die durch unsachgemäße oder grob fahrlässige Behandlung während der Auftragsdurchführung verursacht 
werden, haftet der Auftraggeber/Mieter in voller Höhe. Dazu zählen auch Schäden durch Blitzschlag, Überspannung oder Schäden, die z. B. durch 
Dritte oder Gäste verursacht werden, die nicht oder nicht mehr ermittelt werden können. Die Mietkosten für ein unverschuldet ausgefallenes Gerät 
werden nicht berechnet, wenn es nicht von uns ersetzt werden kann. Schadenersatzansprüche jeglicher Art an den Auftragnehmer sind 
ausgeschlossen.
10. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar 
werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren 
Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren 
Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen beziehungsweise 
undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als 
lückenhaft erweist. § 139 BGB gilt als ausgeschlossen.
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